
Neuerungen

Änderungen



Feuerwehrgesetz

Einsetzung eines Arbeitsausschusses zur 

Novellierung bzw. Neugestaltung des NÖ FG

Neustrukturierung des Gesetzes

ïZusammenfassung der Regelungen mit gleichem 

Anwendungsbereich

ïHarmonisierung der Inhalte

damit Gesetz übersichtlicher und verständlicher



ÅInhalte

ïFeuer- und Gefahrenpolizei

ÅAllgemeine Bestimmungen

ÅVorbeugender Brand- und Katastrophenschutz

ÅFeuerpolizeiliche Beschau

ÅÜberprüfung und Kehren von Feuerstätten

ÅVorkehrungen für die Brand- und 

Gefahrenbekämpfung

ÅBekämpfung von Bränden und Gefahren

Feuerwehrgesetz



ïOrganisation des Feuerwehrwesens

ÅAllgemeine Bestimmungen

ÅFeuerwehren

ïFreiwillige Feuerwehren

ïBerufsfeuerwehren

ïBetriebsfeuerwehren

ÅNÖ Landesfeuerwehrverband

Feuerwehrgesetz



ÅWahlen

ïGemeinsame Bestimmungen

ïWahl der Kommandanten und Stellvertreter

ÅDisziplinarwesen und Ende der Mitgliedschaft

ÅAusbildung

ÅKosten

ÅAufsicht

ïSchlussbestimmungen

Feuerwehrgesetz
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Å§ 5 ïBesorgung der überörtlichen Feuer- und 

Gefahrenpolizei

ïneu: Aufnahme der überörtlicher Gefahrenpolizei

Å§ 10 Lagerung von brandgefährlichen Materialien im Freien

ïneu: Festlegung der Größe der Lagerflächen, Abstände etc.

Å§ 11 Regelungen zur Lagerung von brandgefährlichen 

Materialien in Bauwerken

ïAusnahmen bei der Lagerung auf Dachböden: 

ÅErntegüter

ÅLagerung auf Dachböden in einen Umfang der keine hohe Brandbelastung 

darstellt
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Å§§ 11 bis 21 Präzisierungen und Klarstellungen bei der 

Feuerpolizeilichen Beschau

Å§ 15 Präzisierung wann ein FKDT als Sachverständiger 

bei der Feuerbeschau beizuziehen ist.

ïbei Bauwerken

Åmit erhöhter Brandgefahr oder Erschwernissen bei der Brandbekämpfung

Åmit einem erhöhten Personenrisiko

Åmit zusätzlichen brandschutztechnischen Einrichtungen

Å§ 22 Brandsicherheitswache

ïdurch örtlich zuständige Feuerwehr

Å§ 25 Alarmeinrichtungen

ïAusbildung des Personals der Alarmzentralen durch den NÖ LFV
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Å§ 29 Sicherheitsvorkehrungen

ïZutrittsverbote bzw. Räumung durch Gemeinde im Brand- oder 

Gefahrenfall bei Gefahr in Verzug

Å§ 30 Sicherungsmaßnahme und Aufräumungsarbeiten

ïnach einem Brand durch Eigentümer oder Nutzungsberechtigten

ïbei Nichtveranlassung Veranlassung durch Gemeinde auf Kosten 

des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten

ïAnordnung einer Brandwache durch Gemeinde in bestimmten 

Fällen gegen Kostenersatz durch Eigentümer oder 

Nutzungsberechtigten

Å§ 31 Sofortmaßnahmen

ïAnordnung durch Einsatzleiter bei Unaufschiebbarkeit. Gemeinde 

ist davon zu verständigen
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Å§ 34 Aufgaben der Feuerwehr

ïGleichstellung der Tätigkeiten (Ausbildung, Übung etc.) wie Einsatz

Å§ 35 Hilfeleistungspflicht

ïVerpflichtung auch außerhalb des Gemeindegebietes über 

Anforderung einer Gemeinde oder eines Einsatzleiters Hilfe zu 

leisten, dafür

ïStreichung des Begriffes des weiteren Einsatzbereiches
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Å§ 36 Einsatzleitung

ïAufnahme der Regelungen für den Einsatzleiter aus der DO

ïRegelung Einsatzleiter bei Einsätzen in Betrieben. Abstimmung 

zwischen EL der BTF und FF

ïÜbertragungsmöglichkeit der EL von BTF an FF

ïFestlegung EL muss aktives Mitglied sein und das 18. Lebensjahr 

vollendet haben

Å§ 37 Feuerwehrregister

ïÜbertragung des Feuerwehrregisters an NÖ LFV

ïGleichstellung der BTF wie die FF (nicht mehr im Anhang)

ïFestlegung von Voraussetzungen bezüglich Bezeichnung, 

Mindestmannschaftsstand, Ausrüstung, Kommando und 

Einsatzbereich für Aufnahme in Register
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Å§ 39 Bildung und Auflösung der FF

ïFestlegung einer Mindestmitgliederanzahl zur Gründung

Å§ 40 Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten

ïErgänzung durch Ehrenmitglieder und unterstützende Mitglieder

ïRegelung zur Mitwirkung bei einer weiteren Feuerwehr

Å§ 41 Organe und Funktionäre der FF

ïVoraussetzung für Funktionäre, Chargen und Sachbearbeiter ist 

aktiver Dienst

Å§ 44 Verwaltungsgerichtsbarkeit

ïZuständigkeit des LVerwG bei Beschwerden in 

Disziplinarangelegenheiten und Auschluss aus FF

ïEntsendung von zwei fachkundigen Laienrichtern in den Senat des 

LVerW durch den NÖ LFV
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Å§ 48 Bildung, Auflösung, Ausrüstung, Bezeichnung der BTF

ï In Betrieben die aufgrund eines

ÅGutachtens eines Sachverständigen des NÖ LFV wegen

ÅGröße, Lage und baulichen Beschaffenheit über § 13 hinausgehende 

Vorkehrungen erfordern

ist eine BTF durch Gemeinde vorzuschreiben.

Erforderliche Ausrüstung und Mitgliederanzahl durch Gutachten 

eines SV des NÖ LFV

ïRegelung für BTF die den Schutz mehrerer Betriebe übernehmen
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Å§ 76 Disziplinarstrafgewalt und Ausschluss

ïDisziplinarstrafen

ÅAufnahme der Disziplinarstrafgewalt in das Feuerwehrgesetz mit

ÅBegründung für ein Disziplinarvergehen

ÅDisziplinarstrafen

ÅZuständigkeit bei Disziplinarbeschuldigten

ïGründe für einen Ausschluss

ÅVerurteilungen durch ein Gericht wegen mit Vorsatz begangener Handlungen mit 

mehr als 3 jähriger Freiheitsstrafe

Åpersönliche Eignung mit mehr gegeben ist die Aufgaben zu erfüllen

Ådurch sein Verhalten der Zusammenhalt, die Kameradschaft zwischen Mitglieder 

sowie der nachhaltige Einsatz für die Realisierung des Zweckes der FF gefährdet 

werden


